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Beratungsfolge Sitzungstermin

Ausschuss für Wirtschaft, Hafen und Finanzen 21.04.1998
Verwaltungsausschuss 27.04.1998
Rat 27.04.1998
 

 
 
Beratungsgegenstand: 
 
Eckdatenbeschluß zum Haushaltsausgleich bis zum Haushaltsjahr 2002 
 
Beschluss: 
 
Der Rat beschließt, innerhalb der mit der Haushaltssatzung 1998/1999 festgelegten Finanzpla-
nung bis zum Haushaltsjahr 2002 einen Abbau des Defizites und einen Haushaltsausgleich im 
Verwaltungshaushalt zu erreichen. 
 
Insbesondere sind hierfür 
 
1. die getroffenen personalwirtschaftlichen Maßnahmen weiterhin strikt fortzuführen, 
 
2. die bereits eingeleiteten Maßnahmen zur Senkung der Ausgaben des Epl. 4 fortzuführen 

und zu intensivieren, um zumindest den Durchschnittswert der Sozialausgaben ver-
gleichbarer Städte zu erreichen, 

 
3. die Nettoerlöse aus Vermögensveräußerungen grundsätzlich zur Schuldenreduzierung 

zu verwenden, 
 
4. sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben nur bis zur Höhe der Vorjahresergebnis-

se zu veranschlagen und zu leisten. Zusätzliche Ausgaben bzw. Mehrausgaben können 
grundsätzlich nur mit einer adäquaten Deckung erfolgen, 

 
5. eine Nettoneuverschuldung durch Kreditaufnahmen im Investitionsbereich grundsätzlich 

nicht vorzusehen.  
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Begründung: 
 
Im Rahmen der Genehmigung der Haushaltssatzung 1998 und 1999 wurde von der Kommu-
nalaufsicht ein Eckdatenbeschluß des Rates zum Haushaltsausgleich im Verwaltungshaushalt 
angeregt. Weiteres wird mündlich in der Sitzung vorgetragen. Eine Kopie der Genehmigung der 
Bezirksregierung Weser-Ems vom 12.03.1998 ist der Niederschrift Nr. 24 über die Sitzung des 
Verwaltungsausschusses am 23.03.98 als Anlage beigefügt.  
 
 
 
 
 
 
 


